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Schonzeitverkürzung für Schwarzwild  
 
 
Sehr geehrte Herren, 
 
die am 23.3.2012 verfügte Schonzeitverkürzung für Schwarzwild (Keiler und nicht füh-rende 
Bachen vom 1.2. bis 15.6.) lief am 15.06.2014 aus. 
Wegen der Rechtsänderung durch das Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG) am 
01.04.2015, mit dem sich die Rahmenbedingungen für die Aufhebung von Schonzeiten än-
dern, kann für 2015 die Schonzeit für Schwarzwild nicht mehr aufge-hoben werden. 
Das bedeutet, dass Bachen und Keiler in der Zeit von 01.02.2015 bis 31.03.2015 geschont 
sind. Frischlinge und Überläufer dürfen in diesem Zeitraum weiterhin bejagt werden.  
Nachteilige Auswirkungen sind nicht zu erwarten, da die Strecke während der Schon-
zeitverkürzung in den vergangenen Jahren gering war und Frischlinge und Überläufer nach 
wie vor frei sind.  
Ich weise ferner darauf hin, dass ab dem 01.04.2015 mit dem Inkrafttreten des neuen 
Jagdrechts auch eine allgemeine Schonzeit bis zum 30. April gilt.  
Wie in Zukunft mit den Schonzeiten bzw. Aufhebungen von Schonzeiten verfahren wird, 
kann erst nach der Veröffentlichung der Durchführungsverordnung zum JWMG geklärt wer-
den.  
Ich bitte Sie, die Mitglieder Ihrer Kreisjägervereinigung und Hegeringe zu informieren. 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Klement 


